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(54) FLACHSTRICKMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Flachstrickmaschine
(100) mit
a. einem vorderen und einem hinteren Nadelbett (NV,
NH), die durch einen Kammspalt (102) beabstandet sind,
wobei das vordere und/oder das hintere Nadelbett (NV,
NH) zur Einstellung der Breite (E, E’, E") des Kammspalts
(102) verstellbar sind,
b. zumindest einem Strickschloss (200), welches einem

der Nadelbetten (NV, NH) zugeordnet ist und welches in
Nadelbettlängsrichtung relativ zum zugeordneten Nadel-
bett (NV, NH) bewegbar ist,
c. zumindest einer durch das Strickschloss (200) ansteu-
erbaren Niederhalteplatine (120),
d. einer Lagerung für die Niederhalteplatine (120), die
quer zur Nadelbettlängsrichtung verstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flachstrickmaschine
mit einem vorderen und einem hinteren Nadelbett, die
durch einen Kammspalt beabstandet sind, wobei das
vordere und/oder das hintere Nadelbett zur Einstellung
der Breite des Kammspalts verstellbar sind.
[0002] Eine derartige Flachstrickmaschine ist bei-
spielsweise aus der DE 32 19 860 A1 bekannt.
[0003] Um die Flexibilität von Flachstrickmaschinen zu
erhöhen, können an bekannten Maschinen die Nadel-
betten quer zur Maschinenlängsachse über Verstellein-
richtungen verschoben und dadurch die Breite des
Kammspalts beeinflusst werden. Beim Stricken ist es von
Vorteil, für feinere Gestricke mit dünnen Garnen einen
engeren Kammspalt und für voluminösere oder mehrla-
gige Gestricke einen größeren Kammspalt in der Maschi-
ne einzustellen. Ist die Lagerung der Niederhalteplatine
fest mit dem Nadelbett verbunden, wird die Niederhalte-
platine mit dem Nadelbett verschoben. Wird der Kamm-
spalt verändert, muss zum Stricken auch die Steuerein-
heit der Niederhalteplatinen neu eingestellt werden. Oh-
ne diese Einstellung der Steuerung kann es sein, dass
bei einer Kammspaltbreite der Abstand zwischen den
geschlossenen Niederhalteplatinen der beiden Nadel-
betten zu weit ist oder sich die Niederhalteplatinenspit-
zen bei einer anderen Kammspaltweite überschließen.
[0004] Eine solche Flachstrickmaschine mit verstell-
baren Nadelbetten zur Einstellung der Breite des Kamm-
spaltes ist aus der noch nicht veröffentlichten europäi-
schen Patentanmeldung 22213717.6 der Anmelderin be-
kannt, auf die hier Bezug genommen wird und deren In-
halt zum Gegenstand dieser Patentanmeldung gemacht
wird. Die dort beschriebene Flachstrickmaschine weist
zwei Nadelbetten auf, die durch einen Kammspalt bean-
standet sind, wobei mindestens einem Nadelbett eine
Verstelleinrichtung zugeordnet ist, die zur Verstellung
der Breite des Kammspalts dient. Nachteil bei dieser
Flachstrickmaschine ist, dass die Niederhalteplatinen
fest mit dem Nadelbett verbunden sind und dies bei un-
terschiedlichen Kammspaltbreiten unterschiedliche Pla-
tinenstellungen ergibt. So kann es sein, dass bei einer
Kammspaltbreite der Abstand zwischen den geschlos-
senen Niederhalteplatinen der beiden Nadelbetten zu
weit ist oder sich die Niederhalteplatinenspitzen bei einer
anderen Kammspaltbreite überschließen.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Flachstrick-
maschine bereitzustellen, bei der die Niederhalteplati-
nenspitzen unabhängig von der Kammspaltbreite immer
denselben Abstand aufweisen, ohne dass dabei die
Steuerungen der Niederhalteplatinen verstellt werden
müssen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Flachstrickmaschine mit

a. einem vorderen und einem hinteren Nadelbett, die
durch einen Kammspalt beabstandet sind, wobei
das vordere und/oder hintere Nadelbett zur Einstel-

lung der Breite des Kammspalts verstellbar sind,
b. zumindest einem Strickschloss, welches einem
der Nadelbetten zugeordnet ist und welches in Na-
delbettlängsrichtung relativ zum zugeordneten Na-
delbett bewegbar ist,
c. zumindest einer durch das Strickschloss ansteu-
erbaren Niederhalteplatine,
d. einer Lagerung für die Niederhalteplatine, die quer
zur Nadelbettlängsrichtung verstellbar ist.

[0007] Das vordere und/oder das hintere Nadelbett
können insbesondere quer, vorzugsweise senkrecht, zur
Nadelbettlängsrichtung verstellt werden. Vorzugsweise
sind beide Nadelbeten zur Einstellung der Kammspalt-
breite verstellbar. Dadurch, dass die Lagerung für die
Niederhalteplatine quer zur Nadelbettlängsrichtung ver-
stellbar ist, kann die Niederhalteplatine unabhängig von
der eingestellten Kammspaltbreite stets richtig positio-
niert werden. Es ist nicht notwendig, die Steuerung der
Niederhalteplatine abhängig von der eingestellten
Kammspaltbreite zu verändern. Es ist möglich, Kamm-
spaltbreiten im Bereich 1 bis 5 mm, einzustellen. Die Fle-
xibilität der Flachstrickmaschine kann so wesentlich ge-
steigert werden.
[0008] Die Lagerung für die Niederhalteplatine kann
einen Schieber umfassen, der quer zur Nadelbettlängs-
richtung bewegbar ist und an dem die Niederhalteplatine
gelagert ist. Es können mehrere Niederhalteplatinen vor-
gesehen sein. Jede Niederhalteplatine kann einem
Schieber zugeordnet sein. Der einer Niederhalteplatine
zugeordnete Schieber kann in einer Vertiefung im Haupt-
steg des Nadelbetts eingelegt sein. Der Schieber kann
dabei durch einen Rand der Vertiefung und einen Nadel-
schaft einer Nadel geführt sein. Die vertikale Position des
Schiebers kann durch den Grund der Vertiefung im
Hauptsteg und eine Nadelschiene bestimmt sein. Hinter
der Nadelschiene kann ein Mitnahmefuß des Schiebers
aus dem Nadelbett herausragen, der vom entsprechen-
den Schlossteil angesteuert werden kann.
[0009] Der vordere Teil des Schiebers kann seitlich ab-
gesetzt sein. Er kann tief im Nadelbett neben einem Ma-
schenbilder angeordnet sein. Durch den Schieber kann
die Niederhalteplatine stets richtig positioniert werden,
sodass die Niederhalteplatinenspitzen von Niederhalte-
platinen gegenüberliegender Nadelbetten bei jeder Ein-
stellung des Kammspalts, in der gestrickt werden kann,
denselben Abstand aufweisen. So kann verhindert wer-
den, dass der Abstand zwischen den geschlossenen Nie-
derhalteplatinen der beiden Nadelbetten zu weit ist oder
sich die Niederhalteplatinenspitzen bei einer anderen
Kammspaltbreite überschließen.
[0010] Gemäß einer Weiterbildung kann vorgesehen
sein, dass das Strickschloss eine parallel zur Nadelbett-
längsrichtung ausgerichtete Schlossbahn aufweist, in
der ein Mitnahmefuß des Schiebers geführt ist. Durch
diese Schlossbahn kann der Mitnahmefuß des Schie-
bers und damit der Schieber und die an dem Schieber
gelagerte Niederhalteplatine in die richtige Richtung ge-
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bracht werden.
[0011] Die Schlossbahn bzw. das oder die die Schloss-
bahn definierenden Schlossteil(e) kann/können zumin-
dest eine Einlaufschräge, insbesondere zumindest zwei
V-förmig angeordnete Einlaufschrägen, aufweisen. Da-
durch wird der Mitnahmefuß des Schiebers über die Ein-
laufschräge in die Schlossbahn geführt und der Schieber
dadurch unabhängig von der eingestellten Kammspalt-
breite in die richtige Position gebracht.
[0012] Der Schieber kann eine Lagerschale und die
Niederhalteplatine kann einen Lagerabschnitt aufwei-
sen, wobei der Lagerabschnitt in der Lagerschale ange-
ordnet ist. Im Bereich der Lagerschale kann die Nieder-
halteplatine relativ zum Lagerabschnitt bewegt werden,
sodass die Niederhalteplatine zwischen einer
Schließstellung und einer Öffnungsstellung bewegt wer-
den kann.
[0013] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Lager-
schale den Lagerabschnitt der Niederhalteplatine um
mehr als 50 % umgibt, sodass die Niederhalteplatine zu-
mindest im Betrieb der Flachstickmaschine unlösbar mit
dem Schieber verbunden ist. Dadurch, dass die Lager-
schale den Lagerabschnitt weitestgehend umschließt,
kann ein Abheben der Niederhalteplatine verhindert wer-
den.
[0014] Die Niederhalteplatine kann relativ zum Schie-
ber schwenkbar angeordnet sein, insbesondere im Be-
reich der Lagerschale relativ zum Schieber schwenkbar
angeordnet sein. Dadurch ist es möglich, dass die Nie-
derhalteplatine zwischen einer Öffnungsstellung und ei-
ner Schließstellung hin und her schwenkt.
[0015] Die Niederhalteplatine kann eine Ausnehmung
für eine Fixierung, insbesondere einen Fixierdraht, für
einen Maschenbilder aufweisen. Der Maschenbilder
kann dabei ortsfest am Nadelbett angeordnet sein. Eine
Masche kann durch geeignete Ansteuerung einer Nadel
und einer Niederhalteplatine in an sich bekannter Weise
gebildet werden.
[0016] Das Strickschloss kann eine Platinensteuerung
aufweisen, die zumindest ein Schlossteil mit einer Ein-
laufschräge für einen Mitnahmefuß der Niederhaltepla-
tine aufweist. Insbesondere können mehrere Schlosstei-
le der Platinensteuerung Einlaufschrägen für den Mit-
nahmefuß der Niederhalteplatine aufweisen. Vorzugs-
weise können alle Schlossteile der Platinensteuerung
entsprechende Einlaufschrägen aufweisen. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass der Mitnahmefuß der
Niederhalteplatine unabhängig von der eingestellten
Kammspaltbreite in die richtige Schlossbahn gelangt.
[0017] Die Platinensteuerung kann einen oder mehre-
re mit dem dem Strickschloss zugeordneten Nadelbett
magnetisch gekoppelte Schleppschieber aufweisen.
Durch die Schleppschieber wird eine Schlossbahn für
den Mitnahmefuß der Niederhalteplatine definiert. Ins-
besondere können die Schleppschieber in Abhängigkeit
der Bewegungsrichtung des Schlittens, an dem das
Strickschloss angeordnet ist, also in Abhängigkeit der
Strickrichtung, durch die magnetische Kopplung mit dem

Nadelbett verstellt werden.
[0018] Die Platinensteuerung kann einen oder mehre-
re Platinenöffner aufweisen. Die Platinenöffner können
dabei gefedert an dem Mitnahmefuß der Niederhaltepla-
tine anliegen.
[0019] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die noch weiter aus-
geführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Ver-
wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus-
führungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung
zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften
Charakter für die Schilderung der Erfindung.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1a die Darstellung eines Abschnitts einer Flach-
stickmaschine mit einer ersten eingestellten
Kammspaltbreite und geöffneten Niederhalte-
platinen;

Fig. 1b die Flachstrickmaschine der Figur 1a mit ge-
schlossenen Niederhalteplatinen;

Fig. 2a die Flachstrickmaschine mit einer geringeren
Kammspaltbreite und geöffneten Niederhalte-
platinen;

Fig. 2b die Flachstrickmaschine gemäß der Figur 2a
jedoch mit geschlossenen Niederhalteplati-
nen;

Fig. 3a die Flachstrickmaschine mit großer Kamm-
spaltbreite und geöffneten Niederhalteplati-
nen;

Fig. 3b die Flachstrickmaschine gemäß der Figur 3a
und geschlossenen Niederhalteplatinen;

Fig. 4 die Draufsicht auf ein Strickschloss.

[0021] Die Figur 1a zeigt eine Ansicht einer Flach-
strickmaschine 100 mit einem vorderen Nadelbett NV
und einem hinteren Nadelbett NH. Zwischen den Nadel-
betten NV, NH ist ein Kammspalt 102 mit der Breite E
ausgebildet.
[0022] Im Folgenden werden die am vorderen Nadel-
bett NV angeordneten Elemente beschrieben, wobei im
gezeigten Ausführungsbeispiel identische Elemente in
identischer Anordnung am hinteren Nadelbett NH vorge-
sehen sind. Daher werden die Elemente des hinteren
Nadelbetts NH nicht beschrieben. Grundsätzlich ist es
jedoch denkbar, am vorderen und hinteren Nadelbett un-
terschiedliche Elemente vorzusehen.
[0023] In einer Vertiefung des vorderen Nadelbetts NV
ist eine Stricknadel 104 mit einem Nadelschaft 106 zu
erkennen. Ein Schieber 108 ist ebenfalls in die Vertiefung
des vorderen Nadelbettes NV eingelegt. Der Schieber
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108 wird seitlich durch eine Wandung der Vertiefung und
durch den Nadelschaft 106 geführt. Die vertikale Position
des Schiebers 108 wird durch den Grund der Vertiefung
im Hauptsteg des Nadelbetts NV und die Nadelschiene
110 bestimmt.
[0024] Hinter der Nadelschiene 110 ragt ein Mitnah-
mefuß 112 des Schiebers 108 aus dem vorderen Nadel-
bett NV heraus, der von entsprechenden Schlossteilen,
die im Zusammenhang mit der Figur 4 beschrieben wer-
den, angesteuert werden kann.
[0025] Der vordere, seitlich abgesetzte Teil 114 des
Schiebers 108 liegt tief im vorderen Nadelbett NV neben
einem Maschenbilder 116 und weist eine Lagerschale
118 für eine Niederhalteplatine 120 auf. Die Lagerschale
118 umschließt einen Lagerabschnitt 122 der Niederhal-
teplatine 120. Insbesondere umschließt die Lagerschale
118 den Lagerabschnitt 122 (umfangsmäßig) um mehr
als 50 % bzw. um mehr als 180° und verhindert so ein
Abheben der Niederhalteplatine 120.
[0026] Die Niederhalteplatine 120 weist eine Ausneh-
mung 124 auf, in der eine Fixierung, insbesondere ein
Fixierdraht 126, für den Maschenbilder 116 angeordnet
ist.
[0027] Die Niederhalteplatine 120 ist am Schieber 108,
insbesondere in der Lagerschale 118, gelagert. Die Nie-
derhalteplatine 120 kann durch den Schieber 108 parallel
zum Nadelgrund verschoben oder in ihrer Position ge-
halten werden. In der in der Figur 1a gezeigten Stellung
ist der Kammspalt 102 auf eine mittlere Breite E einge-
stellt. Die Niederhalteplatinen 120 beider Nadelbetten
NV, NH sind geöffnet. Fährt ein noch näher zu beschrei-
bendes Strickschloss über die Niederhalteplatine 120 so
wird zuerst der Schieber 108 über seinen Mitnahmefuß
112 auf die gewünschte Position gebracht und über den
gesamten Bereich des Strickschlosses in einer Bahn, de-
finiert durch mindestens ein Schlossteil, geführt. Somit
wird die Position der Lagerung der Niederhalteplatine
120 bestimmt. Diese Lagerposition kann ortsfest (starr
zum Strickschloss) ausgeführt sein. So kann die Ansteu-
erung der Niederhalteplatine 120 ebenfalls ortsfest aus-
geführt sein und muss nicht für jede andere Kammspalt-
breite eingestellt werden, damit der Abstand zwischen
den Niederhalteplatinenspitzen von Niederhalteplatinen
der beiden gegenüberliegenden Nadelbetten NV, NH
das gewünschte Maß erreicht.
[0028] Über den Mitnahmefuß 112 ist der Schieber al-
so quer, insbesondere senkrecht, zur Nadelbettlängs-
richtung, die senkrecht zur Zeichenebene verläuft, in Na-
delaustriebsrichtung verstellbar.
[0029] Um die Niederhalteplatine 120 von der gezeig-
ten Öffnungsstellung in die in der Figur 1b gezeigte
Schließstellung zu überführen, kann der Mitnahmefuß
130 durch das Strickschloss beaufschlagt werden, so-
dass die Niederhalteplatine 120 in der Lagerschale 118
verschwenkt wird.
[0030] Diese Situation ist in der Figur 1b gezeigt. Die
Breite E des Kammspalts 102 ist gleich geblieben. Die
Niederhalteplatinen 120 sind über die Niederhalteplati-

nensteuerung des Strickschlosses geschlossen, sodass
das Maß D zwischen den Spitzen der Niederhalteplati-
nen 120 entsteht. Die Schließmaße C der Niederhalte-
platinensteuerungen auf die Mitnahmefüße 130 der Nie-
derhalteplatinen 120 sind bei den Strickschlössern, die
den vorderen und hinteren Nadelbett NV, NH zugeordnet
sind, gleich eingestellt.
[0031] Bei der Darstellung gemäß der Figur 2a ist der
Kammspalt 102 auf eine Breite E’ eingestellt. Die Nie-
derhalteplatinen 120 sind geöffnet.
[0032] In der Darstellung gemäß der Figur 2b ent-
spricht die Kammspaltbreite E’ der der Figur 2a. Die Nie-
derhalteplatinen 120 sind über die Niederhalteplatinen-
steuerung geschlossen, sodass das Maß D zwischen
den Spitzen der Niederhalteplatinen 120 entsteht. Die
Schließmaße C der Niederhalteplatinensteuerungen auf
die Mitnahmefüße 130 der Niederhalteplatinen 120 ist
für die Strickschlösser, die dem vorderen und hinteren
Nadelbett NV, NH zugeordnet sind, gleich eingestellt. Die
Maße D und C entsprechen denen aus der Figur 1b und
müssen nicht auf die neue Kammspaltbreite E’ eingestellt
werden.
[0033] In der Figur 3a ist der Kammspalt 102 auf eine
Breite E" eingestellt. Die Niederhalteplatinen 120 sind
geöffnet.
[0034] In der Figur 3b entspricht die Kammspaltbreite
E" derjenigen der Figur 3a. Die Niederhalteplatinen 120
sind über die Niederhalteplatinensteuerung geschlos-
sen, sodass das Maß D zwischen den Spitzen der Nie-
derhalteplatinen 120 entsteht. Die Schließmaße C der
Niederhalteplatinensteuerungen auf die Mitnahmefüße
der Niederhalteplatinen 120 sind für beide Nadelbetten
NV, NH, gleich eingestellt. Die Maße D und C entspre-
chen denen aus den Figuren 1b und 2b und müssen nicht
auf die neue Kammspaltbreite E" eingestellt werden.
[0035] Auch das Maß B zwischen der Niederhaltepla-
tinenspitze und dem Mitnahmefuß 112 bei geschlosse-
ner Niederhalteplatine 120 ist für alle eingestellten
Kammspaltbreiten E, E’, E" identisch.
[0036] Das Anfahren verschiedener Kammspaltbrei-
ten erfordert somit keinen zusätzlichen Einstellaufwand
der Niederhalteplatinensteuerung. In einem Strickteil
kann mit verschiedenen Kammspaltbreiten gearbeitet
und somit können unterschiedliche Garnstärken verar-
beitet werden. Die Flexibilität und die Einsatzbreite der
Flachstrickmaschine ist im Vergleich zu bekannten
Flachstrickmaschinen stark erhöht.
[0037] In der Figur 4 ist ein Strickschloss 200 darge-
stellt. Das Strickschloss 200 weist eine Platinensteue-
rung 202 auf. Durch die Platinensteuerung 202 wird eine
Schlossbahn X definiert, die durch den Mitnahmefuß 130
der Niederhalteplatine 120 durchlaufen wird. Weiterhin
zeigt das Strickschloss 200 eine Schlossbahn Y, in der
der Mitnahmefuß 112 des Schiebers 108 geführt wird.
Die Schlossbahn Y ist parallel zur Nadelbettlängsrich-
tung ausgerichtet. Sie ist geradlinig ausgeführt. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel wird die Schlossbahn Y
durch ein Schlossteil 204 definiert. Grundsätzlich ist es
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denkbar, dass mehrere Schlossteile 204 zur Definition
der Schlossbahn Y vorgesehen sind.
[0038] An dem die Schlossbahn Y definierenden
Schlossteil 204 sind Einlaufschrägen 206, 208 zu sehen,
die dazu führen, dass der Mitnahmefuß 112 auf die
Schlossbahn Y gelangt. Die Einlaufschrägen 206, 208
sind V-förmig ausgerichtet bzw. angeordnet. Die Einlauf-
schrägen 206, 208 sind für die eingezeichnete Schlitten-
richtung SR wirksam. Wird das Strickschloss 200 in ent-
gegengesetzter Schlittenrichtung bewegt, sind die Ein-
laufschrägen 210, 212 entsprechend wirksam. Das
Schlossteil 204 weist somit an gegenüberliegenden En-
den Einlaufschrägen 208 bis 212 auf. Ein Mitnahmefuß
einer Stricknadel wird entlang der Schlossbahn Z geführt.
[0039] Die Platinensteuerung 202 weist zum einen ma-
gnetisch mit dem Nadelbett gekoppelte Schleppschieber
214, 216 auf, die in Abhängigkeit von der Schlittenrich-
tung SR verstellt werden. Weiterhin sind Platinenöffner
218 bis 224 vorgesehen, die gefedert am Mitnahmefuß
130 der Niederhalteplatine 120 anliegen. Sowohl die
Schleppschieber 214, 216 als auch die Platinenöffner
218 bis 224 weisen Einlaufschrägen 226, 228 bzw. 230,
232 auf.
[0040] Die Einlaufschrägen sind nur bei den Schloss-
teilen 214, 218 eingezeichnet. Es ist jedoch ersichtlich,
dass die anderen Schlossteile der Platinensteuerung
202 entsprechende Einlaufschrägen aufweisen.
[0041] Aufgrund der Einlaufschrägen 206, 208 bzw.
210, 212 gelangt der Mitnahmefuß 112 des Schiebers
108 unabhängig von der eingestellten Kammspaltbreite
auf die Schlossbahn Y. Durch die Schlossbahn Y wird
der Schieber 108 quasi ortsfest gehalten und dadurch
auch die Niederhalteplatine 120 in ihrer Position festge-
legt. Um sicherzustellen, dass der Mitnahmefuß 130 der
Niederhalteplatine 120 unabhängig von der eingestellten
Breite des Kammspalts 102 in die Schlossbahn X ge-
langt, sind die Einlaufschrägen 226, 228, 230, 232 vor-
gesehen.
[0042] Somit bewegt die Schlossbahn X die Mitnah-
mefüße 130 der Niederhalteplatine 120. Die Schloss-
bahn Y betätigt bzw. hält den Schieber 108, an dem die
Niederhalteplatine 120 gelagert ist, in der gewünschten
Position. Die Schlossbahn Y weist V-förmige Eingangs-
öffnungen bzw. Einlaufschrägen auf, sodass der Mitnah-
mefuß des Schiebers 108 bei jeder Nadelbettstellung, in
der gestrickt werden kann, in die richtige Position ge-
bracht werden kann. Gleiches gilt auch für die Schloss-
bahn X, mit dem Unterschied, dass die Öffnungs- und
Schließteile senkrecht zur Maschinenlängsrichtung bzw.
Nadelbettlängsrichtung, beweglich sind und die Einlauf-
schrägen an unterschiedlichen Schlossteilen an unter-
schiedlichen Stellen in Maschinenlängsrichtung ange-
ordnet sind.
[0043] Dadurch, dass der Schieber 108 und damit die
Lagerstelle der Niederhalteplatine 120 unabhängig von
der Nadelbettstellung während des Schlossdurchgangs
ortsfest gehalten werden, erfolgt keine Relativbewegung
zum Schloss bzw. zur Niederhalteplatinensteuerung.

Der Schieber 108 und somit die Lagerstelle der Nieder-
halteplatine werden unabhängig von der Nadelbettstel-
lung während des Schlossdurchgangs durch die
Schlossbahn Y ortsfest gehalten. Somit findet keine Re-
lativbewegung der Niederhalteplatine zum Schlitten in-
klusive Niederhalteplatinensteuerung statt. Die Stellun-
gen der Nadelbetten NV, NH, haben somit keinen Ein-
fluss auf die eingestellten Maße D und C.

Patentansprüche

1. Flachstrickmaschine (100) mit

a. einem vorderen und einem hinteren Nadelbett
(NV, NH), die durch einen Kammspalt (102) be-
abstandet sind, wobei das vordere und/oder das
hintere Nadelbett (NV, NH) zur Einstellung der
Breite (E, E’, E") des Kammspalts (102) verstell-
bar sind, gekennzeichnet durch
b. zumindest ein Strickschloss (200), welches
einem der Nadelbetten (NV, NH) zugeordnet ist
und welches in Nadelbettlängsrichtung relativ
zum zugeordneten Nadelbett (NV, NH) beweg-
bar ist,
c. zumindest eine durch das Strickschloss (200)
ansteuerbaren Niederhalteplatine (120),
d. eine Lagerung für die Niederhalteplatine
(120), die quer zur Nadelbettlängsrichtung ver-
stellbar ist.

2. Flachstrickmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerung für die Nieder-
halteplatine (120) einen Schieber (108) umfasst, der
quer zur Nadelbettlängsrichtung bewegbar ist und
an dem die Niederhalteplatine (120) gelagert ist.

3. Flachstrickmaschine nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Strickschloss (200) eine
parallel zur Nadelbettlängsrichtung ausgerichtete
Schlossbahn (Y) aufweist, in der ein Mitnahmefuß
(112) des Schiebers (108) geführt ist.

4. Flachstrickmaschine nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schlossbahn (Y) zumindest ei-
ne Einlaufschräge (206, 208, 210, 212), insbeson-
dere zumindest zwei V-förmig angeordnete Einlauf-
schrägen (206, 208, 210, 212), aufweist.

5. Flachstrickmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber
(108) eine Lagerschale (118) und die Niederhalte-
platine (120) einen Lagerabschnitt (122) aufweisen,
wobei der Lagerabschnitt (122) in der Lagerschale
(118) angeordnet ist.

6. Flachstrickmaschine nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerschale (118) den La-
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gerabschnitt (122) der Niederhalteplatine (120) um
mehr als 50 % umgibt, sodass die Niederhalteplatine
(120) zumindest im Betrieb der Flachstrickmaschine
(100) unlösbar mit dem Schieber (108) verbunden
ist.

7. Flachstrickmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nieder-
halteplatine (120) relativ zum Schieber (108)
schwenkbar angeordnet ist.

8. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Niederhalteplatine (120) eine Ausnehmung (124)
für eine Fixierung, insbesondere einen Fixierdraht
(126), für einen Maschenbilder (116) aufweist.

9. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Strickschloss (200) eine Platinensteuerung
(202) aufweist, die zumindest ein Schlossteil (204)
mit einer Einlaufschräge (206, 208, 210, 212) für ei-
nen Mitnahmefuß (130) der Niederhalteplatine (120)
aufweist.

10. Flachstrickmaschine nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platinensteuerung (202) ei-
nen oder mehrere mit dem dem Strickschloss (200)
zugeordneten Nadelbett (NV, NH) magnetisch ge-
koppelte Schleppschieber (214, 216) aufweist.

11. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platinensteuerung (202) einen oder
mehrere Platinenöffner (218, 220, 222, 224) auf-
weist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Flachstrickmaschine (100) mit

a. einem vorderen und einem hinteren Nadelbett
(NV, NH), die durch einen Kammspalt (102) be-
abstandet sind, wobei das vordere und/oder das
hintere Nadelbett (NV, NH) zur Einstellung der
Breite (E, E’, E") des Kammspalts (102) verstell-
bar sind, gekennzeichnet durch
b. zumindest ein Strickschloss (200), welches
einem der Nadelbetten (NV, NH) zugeordnet ist
und welches in Nadelbettlängsrichtung relativ
zum zugeordneten Nadelbett (NV, NH) beweg-
bar ist,
c. zumindest eine durch das Strickschloss (200)
ansteuerbaren Niederhalteplatine (120),
d. eine Lagerung für die Niederhalteplatine
(120), die quer zur Nadelbettlängsrichtung rela-

tiv zum zugeordneten Nadelbett (NV, NH) ver-
stellbar ist.

2. Flachstrickmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerung für die Nieder-
halteplatine (120) einen Schieber (108) umfasst, der
quer zur Nadelbettlängsrichtung bewegbar ist und
an dem die Niederhalteplatine (120) gelagert ist.

3. Flachstrickmaschine nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Strickschloss (200) eine
parallel zur Nadelbettlängsrichtung ausgerichtete
Schlossbahn (Y) aufweist, in der ein Mitnahmefuß
(112) des Schiebers (108) geführt ist.

4. Flachstrickmaschine nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schlossbahn (Y) zumindest ei-
ne Einlaufschräge (206, 208, 210, 212), insbeson-
dere zumindest zwei V-förmig angeordnete Einlauf-
schrägen (206, 208, 210, 212), aufweist.

5. Flachstrickmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber
(108) eine Lagerschale (118) und die Niederhalte-
platine (120) einen Lagerabschnitt (122) aufweisen,
wobei der Lagerabschnitt (122) in der Lagerschale
(118) angeordnet ist.

6. Flachstrickmaschine nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerschale (118) den La-
gerabschnitt (122) der Niederhalteplatine (120) um
mehr als 50 % umgibt, sodass die Niederhalteplatine
(120) zumindest im Betrieb der Flachstrickmaschine
(100) unlösbar mit dem Schieber (108) verbunden
ist.

7. Flachstrickmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nieder-
halteplatine (120) relativ zum Schieber (108)
schwenkbar angeordnet ist.

8. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Niederhalteplatine (120) eine Ausnehmung (124)
für eine Fixierung, insbesondere einen Fixierdraht
(126), für einen Maschenbilder (116) aufweist.

9. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Strickschloss (200) eine Platinensteuerung
(202) aufweist, die zumindest ein Schlossteil (204)
mit einer Einlaufschräge (206, 208, 210, 212) für ei-
nen Mitnahmefuß (130) der Niederhalteplatine (120)
aufweist.

10. Flachstrickmaschine nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platinensteuerung (202) ei-
nen oder mehrere mit dem dem Strickschloss (200)
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zugeordneten Nadelbett (NV, NH) magnetisch ge-
koppelte Schleppschieber (214, 216) aufweist.

11. Flachstrickmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Platinensteuerung (202) einen oder
mehrere Platinenöffner (218, 220, 222, 224) auf-
weist.
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